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Sozialagentur Sachsen-Anhalt 
Magdeburger Str. 38 
06112 Halle (Saale)   
Hinweis: Die Antragstellung kann bis zum 
30.09.2024
erfolgen
(Nr. 6.2 RL). Danach ist eine Antragstellung nicht mehr möglich. 
Antrag 
1. Antragsberechtigun
g 
(Nr. 3.1 der Richtlinie [RL])
(Zutreffendes bitte ankreuzen.)
Rechtsform:
Registernummer:
Straße, Haus-Nr:
PLZ, Ort:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Ansprechpartner/in:
(Ansprechpartner/innen, die laut Vereins-/Handelsregister nicht vertretungsbefugt sind, müssen eine Vollmacht und den 
Personalausweis vorlegen, sofern sie Geschäfte der juristischen Person auch nur teilweise besorgen sollen) 
Einrichtung:   
___________________________________________________________________ 
(Bitte Bezeichnung der Einrichtung inkl. Standort/Adresse eintragen.) 
2. Kontoverbindung 
Kontoinhaber/in:
Geldinstitut:
BIC:
IBAN
(22-stellig):
Name des Trägers:
auf Gewährung einer Billigkeitsleistung gemäß § 53 Landeshaushaltsordnung (LHO LSA), Verwaltungsvorschriften zur LHO (VV LHO) sowie nach Maßgabe dieser Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Härtefallhilfen aus Gründen der Billigkeit zum Ausgleich gestiegener Energiekosten in Einrichtungen der Eingliederungshilfe gemäß Erl. des MS vom 17. November 2023 (Energiehilfsfondseingliederungshilfeerlass)  - 31b-27043-1/8/28690/2023. 
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3. Antrag auf Billigkeitsleistung 
3.1 Höhe der beantragten Billigkeitsleistung / Plausibilität 
(Bitte Nachweis/e beifügen.) 
Beantragter Bewilligungszeitraum 
(max. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023)
: 
__________________________________________________________________________ 
Es wird eine Billigkeitsleistung als einmalige nicht rückzahlbare Leistung in Höhe von  
________________________ 
 Euro
beantragt 
(Nrn. 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 5.1, 5.2 und 5.3 der Richtlinie).
in Euro
nach § 125 SGB IX vereinbarte Vergütung/ Fachleistung (Nr. 4.1 der RL; betreuungs-täglich)          
ggf. bereits in die Berechnung nach § 125 
SGB IX eingebrachte Verbrauchskosten 
(Nr. 
4.3
der RL
; 
betreuungs
täglich
)
a
bschlägige 
Vorauszahlung
in 
04/2022
und
die laufenden monatlich abschlägigen 
Vorauszahlungen für den Zeitraum vom 
01.01.2023
  bis 
31.12.2023
    für Wasser/ 
Energie/Brennstoffe 
der gegenständlichen 
Einrichtung 
(
Nr. 5.2
der RL
)
gesamt
a
bschlägige 
monatliche
Vorauszahlungen
für Wasser/Energie/Brennstoffe gesamt 
heute
Rückzahlungen
überzahlter Voraus
-
zahlungsbeträge des 
Vorjahres
, die zu einer 
Kostenreduzierung oder Ähnliches führen 
(diese sind der Sozialagentur Sachsen-Anha
lt auf 
Anforderung nachzuweisen
)
gesamt
Öffentliche Zuschüsse oder andere 
Unterstützungsmaßnahmen (z. B. Betriebs-
kostenzuschüsse bzw. Zuschüsse zu Kosten 
der Energie/Brennstoffe), die aus öffentl. 
Mitteln finanziert werden
  (Nr. 4.2  der RL) 
gesamt
f
reie 
Rücklagen
(Jahresabschluss 2022 bzw. 
BWA 2022) 
f
reie vorhandene Mittel
(
je Geschäfts
jahr
)
Differenzbetrag 
gemäß RL
(Nr
n
.
4.1, 
4.5 und
5.2 der RL)
Anteil Eingliederungshilfe 
Differenzbildung aus: 
    Gesamtkosten  
./. existenzsichernde Leistungen 
prozentual
absolut
Hinweise:  
- 
Energiepreissteigerungen in Höhe von bis 1,8 v. H. werden als geringfügig erachtet und führen nicht zur Gewährung 
von Leistungen im Sinne des Hilfefonds. 
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- 
Liegen keine vertraglichen Vereinbarungen zu Abschlags- oder Vorauszahlungen zwischen den Einrichtungen und dem 
Energieversorger vor, sind durch Energiepreissteigerungen auftretende Härten anderweitig von der Einrichtung zu 
plausibilisieren. Die Belastung durch erhöhte Energiekosten muss nachweislich nach dem 01.01.2023 entstanden sein 
und kann sich auf den Zeitraum bis 31.12.2023 beziehen. 
(Nr. 5.2 der Richtlinie)
- 
Die nach § 125 SGB IX vereinbarte Vergütung/Fachleistung bleibt in unveränderter Höhe bis zum  Ende der 
Vertragslaufzeit fortbestehen. Sofern im Rahmen der Vergütungsabschlüsse erhöhte Verbrauchskosten für Gas, Strom 
und Wärme bereits Eingang in die bisherigen Berechnungen/Vereinbarungen nach § 125 SGB IX in der Position 
Wasser/Energie/Brennstoffe der Sachkosten gefunden haben, können diese im Rahmen des Verfahrens zum Hilfsfonds 
nicht noch einmal Berücksichtigung finden, um eine Vermeidung einer Doppelfinanzierung sicherzustellen. 
- 
Die Trennung der Fachleistungen der Eingliederungshilfe von den existenzsichernden Leistungen ist zu 
berücksichtigen. 
3.2 Nachrangigkeit der Billigkeitsleistung
(Zutreffendes bitte ankreuzen 
und
 Nachweis/e beifügen.)
Wurden andere finanzielle Hilfen aus Anlass der Energiepreissteigerung beantragt oder 
gewährt?  
Wenn ja: In welcher Höhe und von wem wurden diese wann beantragt oder 
gewährt? 
____________________________________________________________ 
4. Nachweis der Legitimation der Antragstellerin bzw. des Antragstellers 
Zum Nachweis der Legitimation der Antragstellerin oder des Antragstellers ist 
dem Antrag Folgendes beizufügen: 
•
  Vollmacht oder Nachweis der Vertretungsberechtigung des Trägers/Vereins [z. B. aktueller 
Vereins-/Handelsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate), Satzung, Gesellschaftsvertrag] 
und 
•
  Kopie des Personalausweises der vertretungsberechtigten bzw. der  antragstellenden 
Person. 
5. Sonstige erforderliche Unterlagen
(Nr. 6.2 der RL)
Dem Antrag sind ferner beizufügen: 
•
  gültiger Nachweis über die Befreiung von der Körperschaftssteuer wegen  Verfolgung 
gemeinnütziger Zwecke im Sinne des § 52 Abs. 2 S. 1 Nr. 14 Abgabenordnung, 
•
  Schreiben des Energieversorgers mit den Abschlagszahlungen für den Zeitraum ab April 
2022 bis 2023, 
•
  Schreiben/Abrechnung des Energieversorgers mit den Abschlagszahlungen der  letzten 
beiden Vorjahre (2021/2022), 
•
  Endabrechnungen des Vorjahres (2022), 
•
  bei Heizöl: entsprechende Kaufbelege und Verbrauchszahlen der letzten beiden Jahre 
(2021/2022) und 
•
  Angaben zu freien Rücklagen (Jahresabschluss 2022 bzw. BWA 12/2022). 
6. Erklärungen der Antragstellerin bzw. des Antragstellers 
6.1 
Erklärung zum Grund für den Liquiditätsengpass 
Ich erkläre  ausdrücklich, dass die Antragstellerin bzw. der Antragsteller durch die Folgewirkungen des 
völkerrechtswidrigen Angriffskrieges der Russischen Föderation auf die Ukraine und die damit verbundene 
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Energiepreissteigerung  in einen Liquiditätsengpass geraten ist. Es liegt eine durch Energiepreissteigerungen 
bedingte besondere Härte vor. Die Preissteigerungen stellen für die Antragstellerin bzw. den Antragsteller eine 
außerordentliche Belastung dar. Der wirtschaftliche Betrieb der Einrichtung ist ohne eigenes Verschulden in Folge 
der Kostensteigerungen für Energie erheblich beeinträchtigt oder gefährdet, sodass der Fortbestand des 
antragstellenden Trägers absehbar nicht gesichert ist. Alle freien Rücklagen und freien vorhandenen Mittel sind 
aufgebraucht. Ich habe das wirtschaftlichste Angebot ausgewählt. 
6.2 
Belehrung 
Mir ist bekannt, dass es sich bei den Angaben um subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches (StGB) handelt. Mir ist bekannt, dass vorsätzlich oder leichtfertig falsche oder unvollständige Angaben sowie das vorsätzliche oder leichtfertige Unterlassen einer Mitteilung über Änderungen in diesen Angaben die Strafverfolgung wegen Subventionsbetrugs gemäß § 264 StGB zur Folgen haben können. 
6.3 
Wissen und Gewissen
Ich versichere, dass ich alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen und wahrheitsgetreu gemacht habe. 
6.4 
Nachrangigkeit der Billigkeitsleistung
Ich nehme zur Kenntnis, dass die Billigkeitsleistung nachrangig zu anderen Härtefallhilfen ist. Eine Kumulierung mit 
weiteren aus öffentlichen Haushalten finanzierten Zuschüssen aufgrund anderer landes- oder bundesrechtlichen 
Regelungen ist zulässig, soweit dadurch keine Überkompensation eintritt 
(Nr. 5.3 der RL)
.
Sofern ich die Frage 
unter  Ziffer  3.2  des Antrages  mit „
Nein
“ beantwortet habe, versichere  ich, dass ich die Billigkeitsleistung nicht 
mehrfach beantragt habe und dies auch nicht tun werde. 
6.5 
Kein Rechtsanspruch
Ich nehme zur Kenntnis, dass die Billigkeitsleistung als Einnahme steuerbar ist und weder dem Grund, noch der 
Höhe nach ein Rechtsanspruch auf die Gewährung der Billigkeitsleistung besteht 
(Nr. 1.3 der RL)
. 
6.6 
Rücknahme/Widerruf
Ich nehme zur Kenntnis, dass die Billigkeitsleistung zu erstatten ist, soweit ein Leistungsbescheid gemäß § 1 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes Sachsen-Anhalt (VwVfG LSA) in Verbindung mit den §§ 48, 49 VwVfG LSA 
zurückgenommen oder widerrufen wird. 
6.7 
Prüfrecht/Aufbewahrungsfrist
Ich nehme zur Kenntnis, dass das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung des Landes 
Sachsen-Anhalt, die Bewilligungsbehörde und der Landesrechnungshof jederzeit berechtigt sind, die 
zweckentsprechende Verwendung der Billigkeitsleistung zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Die 
Empfänger/innen  der Billigkeitsleistung sind verpflichtet, die für die Durchführung der Prüfung notwendigen 
Auskünfte zu erteilen. Ich bin verpflichtet, alle Unterlagen, die für die Gewährung der Billigkeitsleistung und für den 
Nachweis notwendig waren, für  mindestens  zehn Jahre nach Außerkrafttreten der gegenständlichen Richtlinie 
aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist 
bestimmt ist. 
6.8 
Datenschutz/Datenverarbeitung
Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zum Zwecke der Antragsbearbeitung und 
nachgelagerten Prüfung zu. 
6.9 
Änderungsanzeige (Nrn. 4.2 und 5.2 der RL) 
Einrichtungen und Dienste der Eingliederungshilfe haben die Sozialagentur  unaufgefordert über  (bundes-  und 
landesrechtliche)  Zuschüsse zu den betreffenden Betriebskosten (Energie/Brennstoffe/Wasser) in Kenntnis zu 
setzen und unverzüglich Änderungen der Angaben mitzuteilen (sog. 
Änderungsanzeige
). Ich habe zur Kenntnis 
genommen, dass eine Kumulierung mit (bundes- und landesrechtlichen) Zuschüssen aufgrund anderer bundes- 
oder landesrechtlicher Regelungen zulässig ist, soweit dadurch keine Überkompensation eintritt. 
Name des Unterzeichnenden 
(in Druckbuchstaben)
: ____________________________________ 
__________________________________________________________________________
Ort und Datum  
rechtsverbindliche Unterschrift Antragsteller/in und Stempel 
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